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Erwägungen

E. 3
Mit Eingabe vom 13. Januar 2022 replizierte der Beschwerdeführer.

E. 3.1
Der Beschwerdeführer rügt, dass der Veterinärdienst zu Unrecht aus der Erkrankung von
drei Kälbern auf eine mangelnde Fürsorge und Betreuung geschlossen habe. Effektiv habe
der Beschwerdeführer alles Mögliche, was von ihm erwartet werden konnte, für seine
Kälber getan. Gegen die beiden kurzen Epidemie-Episoden, die selbst für die Tierärzte zu
rasant abgelaufen seien, habe er nichts ausrichten können. Es werde ihm Unrecht angetan,
wenn er nun als schuldig hingestellt werde.

E. 3.2
Der Veterinärdienst schloss in seiner Verfügung vom 19. Februar 2021 aus dem Zustand
der drei kranken Kälber, dass die Betreuung und Fürsorge durch den Beschwerdeführer
ungenügend gewesen sei. Wer Tiere halte oder betreue, müsse sie angemessen pflegen. Das
Befinden der Tiere sei so oft wie möglich zu überprüfen. Der Gesundheitszustand und das
Wohl- ergehen von Nutz- und Haustieren sei täglich zu kontrollieren. Des Weite- ren solle
die Pflege Krankheiten und Verletzungen vorbeugen. Der Tierhal- ter sei dafür
verantwortlich, dass kranke und verletzte Tiere unverzüglich ihrem Zustand entsprechend
untergebracht, gepflegt und behandelt oder getötet werden. Trotz dieser engen Auflagen sei
der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Kontrolle schon rund eine Woche nicht mehr auf
dem Betrieb gewesen. Es sei fragwürdig, ob ein Betreuungskonzept für die neugebore- nen
Kälber vorgelegen habe und ob sie das für die Ausbildung des Immun- systems
unerlässliche Kolostrum in ausreichender Menge erhalten hätten. Eines der Kälber habe
aufgrund der aussichtslosen Prognose euthanasiert werden müssen; die anderen beiden
Tiere hätten aber bei konsequenter Behandlung sehr gute Aussichten auf eine Genesung.

E. 3.3
Die Vorinstanz hielt dem Beschwerdeführer zugute, dass die seinerzeit un- ter seinen
Kälbern grassierende Krankheit "Mannheimia haemolytica" offenbar schwer zu erkennen
sei. Spätestens nach dem Vorliegen des Berichts des H. betreffend das am 6. Januar 2021
eingegangene Kalb Nessy hätte der Beschwerdeführer jedoch alarmiert sein müssen.
Demgegenüber habe er eine rasche Reaktion vermissen lassen. Es sei davon auszugehen,
dass die Betreuung der Kälber zumindest in diesem Zeitraum ungenügend war. Schliesslich
verweist die Vorinstanz darauf, dass die Mortalität auf dem Betrieb des Beschwerdeführers
selbst nach dessen eigenen Berechnungen deutlich zu hoch sei und es an ihm liege, die
Gründe für den Missstand zu finden und zu beseitigen. Nur wenn dies



- 9 - nicht gelinge, seien konkretere Anordnungen zu treffen bzw. ein- schneidendere
Massnahmen zu verfügen. Die umstrittene Dispositiv-Ziffer I stelle einen angemessenen,
verhältnismässigen ersten Schritt dar.

E. 3.4
In Übereinstimmung mit dem Beschwerdeführer und der Vorinstanz lässt sich allein
aufgrund von Krankheiten oder Verletzungen von Tieren nicht leichthin auf eine mangelnde
Betreuung und Pflege schliessen. Allerdings gilt es vorliegend insbesondere zwei Aspekte
zu beachten: - Der Gesundheitszustand der drei kranken Kälber war im Zeitpunkt der
Kontrolle gravierend; ein Tier war bereits festliegend und konnte nicht mehr aufgerichtet
werden. Die vom Veterinärdienst sofort auf- gebotene Bestandestierärztin musste das Kalb
aufgrund der aus- sichtslosen Prognose euthanasieren. Bei den beiden anderen Tieren
wurde umgehend eine Behandlung begonnen. Diese Umstände sprechen dafür, dass die
Tiere zuvor nur ungenügend kontrolliert wurden und deshalb den Erkrankungen nicht
rechtzeitig adäquat be- gegnet werden konnte. Die Darstellung des Beschwerdeführers, dass
die sich die Erkrankungen quasi erst mit dem Eintreffen der Kontrolleure erkennbar
gewesen seien (Verwaltungsbeschwerde, S. 18), erscheint als reine Schutzbehauptung,
zumal er selber tage- lang gar nicht auf dem Betrieb war (vgl. vorne Erw. 2.1). -
Unabhängig davon, wie hoch die Mortalitätsrate war bzw. welche Zeitspanne für deren
Berechnung heranzuziehen ist (die Verfah- rensbeteiligten vertreten diesbezüglich
unterschiedliche Standpunk- te), lässt sich festhalten, dass vom Sommer 2020 bis anfangs
2021 eine hohe Anzahl Kälber auf dem Hof des Beschwerdeführers ein- gingen. Der
Hauptgrund dafür war offenbar die Krankheit "Mann- heimia haemolytica". Diese
Erkrankung wurde insbesondere auch im Bericht des H. vom 12. Januar 2021 in Bezug auf
das am

E. 4
Die übrigen Beschwerdevoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf
Antrag 1 der rechtzeitig erhobenen Beschwerde ist folglich – unter Vorbehalt der
Ausführungen unter Erw. 3.3 hiervor – einzutreten.
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E. 4.1
Soweit der Beschwerdeführer beanstandet, die Vorinstanzen hätten die Si- tuation
betreffend Liegeboxen, abgelaufenen Medikamenten sowie man- gelhaft geführtem
Behandlungsjournal falsch gewürdigt, kann seinen (weit- gehend pauschalen)
Ausführungen nicht gefolgt werden:

E. 4.2
Der Umstand, dass im Kontrollzeitpunkt in einem Stallabteil nicht allen Milchkühen eine
Liegeboxe zur Verfügung stand, wird vom Beschwerde- führer nicht bestritten (vgl. vorne
Erw. 2.3). Insofern ist eine Überbelegung bzw. ein Verstoss gegen Art. 41 Abs. 2 TSchV
grundsätzlich erstellt. Der Beschwerdeführer wehrt sich gegen den Vorwurf der
Überbelegung mit dem Argument, der angebliche Missstand habe sich einzig durch eine
vor- übergehende, alltägliche Schliessung eines Gitters ergeben. Er habe in sei- nen
Rechtsschriften zahlreiche Gründe dargetan, "weshalb Gitter vorüber- gehend geschlossen
werden können, und solche Gründe liegen für jeder- mann verständlich auf der Hand: um
Tiere zu separieren, um Bereiche zu entmisten oder waschen, um die Herde zu melken oder



zur Futterachse zu bringen, etc." Es ist indessen nicht erkennbar und wird vom Beschwerde-
führer auch nicht dargetan, wieso konkret im Kontrollzeitpunkt das Gitter geschlossen war.
Offensichtlich war für die Kontrolleure auch kein entspre- chender Grund erkennbar. Der
Veterinärdienst hat daher zu Recht auf eine tierschutzwidrige Überbelegung geschlossen;
eine Ausnahmesituation, aufgrund derer sich eine gegenteilige Schlussfolgerung
aufdrängen würde, wird nicht substanziiert geltend gemacht.

E. 4.3
In Bezug auf die Medikamente ist klar und wird vom Beschwerdeführer auch nicht
bestritten, dass diese gestützt auf Art. 22 der Verordnung über die Tierarzneimittel vom 18.
August 2022 (Tierarzneimittelverordnung; TAMV) nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums
vom Nutztierhalter sachge- recht entsorgt werden müssen. Es ist erstellt, dass sich im
Zeitpunkt der Kontrolle vom 20. Februar 2021 Medikamente auf dem Betrieb des Be-
schwerdeführers befanden, deren Haltbarkeit abgelaufen war. Damit ist ein unrechtmässiges
Verhalten gegeben. Daraus, dass die Lagerung abgelaufener Medikamente bei der vorange-
henden Kontrolle nicht bemängelt wurden, vermag der Beschwerdeführer nichts zu seinen
Gunsten abzuleiten. Es kann folglich dahingestellt bleiben,

- 11 - aus welchen Gründen es diesbezüglich keine Beanstandungen gab. Eben- falls
unerheblich ist der Umstand, dass die abgelaufenen Medikamente an- geblich vom
Betriebsvorgänger des Beschwerdeführers stammten. Es lag in der Verantwortung des
Beschwerdeführers dafür zu sorgen, dass auf seinem Betrieb ausschliesslich Arzneimittel
verfügbar waren, deren Halt- barkeitsdatum noch nicht abgelaufen war. Im Übrigen
bestehen insbeson- dere aufgrund der Telefonnotiz betreffend eine Unterredung zwischen
der Vertreterin des Veterinärdienstes und der Bestandestierärztin vom 1. März 2021
(Vorakten, act. 282) erhebliche Zweifel, ob die abgelaufenen Medika- mente tatsächlich nur
vom Vorgänger des Beschwerdeführers stammten.

E. 4.4
Betreffend die unsorgfältige Führung des Behandlungsjournals ist ebenfalls in der
Tierarzneimittelverordnung klar bestimmt, dass Nutztierhalter die An- wendung von
Arzneimittel im Behandlungsjournal lückenlos aufzählen und gegebenenfalls nachführen
müssen (vgl. Art. 28 Abs. 1 TAMV). Es gibt dabei keine Ausnahmen. Es ist unbestritten,
dass der Beschwerdeführer gegen diese Pflicht verstossen hat und insofern eine Verletzung
des Tier- schutzrechts vorliegt. Zur Verhältnismässigkeit der Konsequenzen vgl. hin- ten
Erw. 5.3. 5.

E. 5
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde können die unrichtige und unvoll- ständige
Feststellung des Sachverhalts sowie Rechtsverletzungen gerügt werden (§ 58 Abs. 4 VRPG
i.V.m. § 55 Abs. 1 VRPG). Die Rüge der Unan- gemessenheit ist demgegenüber unzulässig
(Umkehrschluss aus § 55 Abs. 3 VRPG); die gegenteiligen Erwartungen des
Beschwerdeführers (Be- schwerde, S. 4) widersprechen den einschlägigen rechtlichen
Grundlagen. II. 1. Der Veterinärdienst hielt in Bezug auf den Sachverhalt in der Verfügung
vom 19. Februar 2021 unter anderem Folgendes fest (S. 1 f.): Anlässlich der
unangemeldeten Tierschutzkontrolle vom 20. Januar 2021 wurden auf dem Betrieb von A.
folgende Mängel festgestellt: ■ Bei drei Kälbern wurde die Betreuung und Fürsorge als
ungenügend beur- teilt: zwei eine Woche alte Kälber (ohne Ohrmarken, gemäss TVD 4596
und 4597) litten an akutem Durchfall, ein Tier war dabei bereits festliegend und konnte



nicht mehr aufgerichtet werden. Ein weiteres Tier zeigte Anzeichen einer beginnenden
Nabelentzündung (keine Ohrmarke). ■ Der Wasserfluss der Wassertränke in der linken
Kälberbucht (zum Kontroll- zeitpunkt drei Kälber eingestallt: 4549, zwei Tiere ohne
Ohrmarken) war durch die verklemmte und schwer zu bedienende Zunge des Tränkebe-
ckens ungenügend. ■ 33 Milchkühe befanden sich im Abteil mit 30 Liegeboxen. ■ Es
befanden sich mehrere abgelaufene Medikamente auf dem Betrieb. ■ Das
Behandlungsjournal wurde lückenhaft geführt: Gaben von Selen und Vitamin D3 u.a. nicht
dokumentiert. Unter dem Abschnitt "Sachverhalt" sind zusätzlich auch Defizite aufgelistet,
die anlässlich der Kontrollen vom 24. August 2020 festgestellt wurden. Da- rauf ist
vorliegend aber nicht weiter einzugehen, da sie in Bezug auf die verfügten Massnahmen
keine Rolle spielten (vgl. insbesondere angefoch- tener Entscheid, S. 4). 2. 2.1. In Bezug
auf den ersten Punkt betreffend drei kranke Kälber gilt es zu dif- ferenzieren zwischen dem
Sachverhalt sowie dessen rechtlicher Würdi- gung. Der Sachverhalt selber – nämlich die bei
der Kontrolle angetroffene Situation, dass zwei eine Woche alte Kälber an akutem
Durchfall litten (wo- bei eines festliegend war und nicht mehr aufgerichtet werden konnte)
und ein Kalb Anzeichen einer beginnenden Nabelentzündung aufwies – wird nicht
substanziiert bestritten (vgl. auch die dem Kontrollrapport vom 20. Ja- nuar 2021 beigelegte
Fotomappe). Darauf ist im Folgenden abzustellen. Soweit der Beschwerdeführer behauptet,
zwei Kälber hätten nicht an "aku- tem", sondern an "normalem" Durchfall gelitten und es
sei keine Nabelent- zündung vorgelegen (Verwaltungsbeschwerde, S. 18 f.), vermag dies
nicht

- 7 - zu überzeugen: Zum einen wurden der Durchfall wie auch die Nabelent- zündung von
einem Tierarzt (Dr. med. vet. F.) festgestellt, zum anderen war der Beschwerdeführer im
Kontrollzeitpunkt schon mehrere Tage nicht mehr auf seinem Betrieb anwesend (vgl.
insbesondere die eigene Aussage des Beschwerdeführers anlässlich der polizeilichen
Einvernahme, Vorakten, act. 167) und daher nicht in der Lage, die Krankheiten selber zu
beurteilen. Im Übrigen vermag er seine Darstellung in keiner Art und Weise zu belegen.
Umstritten ist indessen die rechtliche Würdigung des Sachverhalts, nämlich die Frage, ob
der Zustand der Tiere auf eine mangelnde Betreuung und Fürsorge und damit auf ein
tierschutzwidriges Verhalten des Beschwerde- führers zurückzuführen ist. Darauf ist später
einzugehen (vgl. hinten Erw. 3). Die Höhe der Mortalitätsrate, die von den
Verfahrensbeteiligten unterschiedlich berechnet wird, ist letztlich unerheblich (vgl. hinten
Erw. 3.4). 2.2. Der vom Veterinärdienst gerügte Umstand, dass anlässlich der Kontrolle
vom 20. Februar 2020 in einem Stallabteil nicht allen Milchkühen eine Lie- geboxe zur
Verfügung stand, wird vom Beschwerdeführer nicht grundsätz- lich bestritten. Insofern ist
der Sachverhalt erstellt. Der Beschwerdeführer wehrt sich ausschliesslich dagegen, dass
eine tier- schutzwidrige Überbelegung beanstandet wurde; der angebliche Miss- stand habe
sich einzig durch eine vorübergehende, alltägliche Schliessung eines Gitters ergeben. Damit
macht der Beschwerdeführer jedoch keine falsche Sachverhaltsfeststellung geltend. Die
Beurteilung, ob ein Verstoss gegen eine Bestimmung des Tierschutzrechts vorlag, ist keine
Sachver- haltsfrage, sondern eine Frage der rechtlichen Würdigung. Darauf ist später (vgl.
hinten Erw. 4.2) einzugehen. 2.3. Die Sachverhaltsdarstellungen des Veterinärdienstes
betreffend abgelau- fene Medikamente sowie betreffend Behandlungsjournal werden vom
Be- schwerdeführer nicht bestritten (vgl. zusätzlich Vorakten, act. 328 Abbil- dung 3).
Seines Erachtens handelt es sich dabei jedoch um untergeordnete Punkte, denen eine viel zu
grosse ("exzessive") Bedeutung beigemessen werde. Darauf ist im Rahmen der rechtlichen
Würdigung (vgl. hinten Erw. 4.3) bzw. im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung (vgl.



hinten Erw. 5.3) zurückzukommen.

- 8 - 2.4. Somit ist der rechtserhebliche Sachverhalt erstellt; darauf ist im Folgenden
abzustellen. 3.

E. 5.1
Der Beschwerdeführer rügt ferner, dass die vom Veterinärdienst in der Ver- fügung vom
19. Februar 2021 angeordneten Massnahmen unangemessen und unverhältnismässig seien.
Der Veterinärdienst habe den Sinn und Zweck des Tierschutzes völlig ausser Acht gelassen.

E. 5.2
In der Verfügung vom 19. Februar 2021 wurde unter Dispositiv-Ziffer I an- geordnet, dass
der Beschwerdeführer umgehend die Betreuung der Kälber zu verbessern und ab sofort eine
rechtzeitige tierärztliche Behandlung si- cherzustellen habe. Damit wird in erster Linie an
den Beschwerdeführer appelliert, seinen (ohnehin bestehenden) tierschutzrechtlichen
Verpflich- tungen nachzukommen. Dieser Aufruf kann ohne Weiteres als geeignet an-
gesehen werden, um gegenüber dem angetroffenen Zustand Besserungen zu erzielen. Auch
die Erforderlichkeit des Appells ist offensichtlich, hat doch der Beschwerdeführer zuvor
(trotz der einschlägigen rechtlichen Grundla- gen und trotz des Schreibens vom 7.
September 2020, worin der Veterinär- dienst dem Beschwerdeführer Fristen zur Behebung
der anlässlich der Kontrolle vom 24. August 2020 festgestellten Mängel ansetzte) die genü-
gende Fürsorge und Betreuung der Kälber vermissen lassen. Schliesslich ist auch die
Verhältnismässigkeit im engeren Sinn gegeben; eine mildere Massnahme (mit Ausnahme
des gänzlichen Verzichts) ist kaum vorstellbar. Dispositiv-Ziffer I des erstinstanzlichen
Entscheids erweist sich somit ohne Weiteres als verhältnismässig.
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E. 5.3
Analog zu beurteilen sind die Dispositiv-Ziffern III – V der Verfügung vom 19. Februar
2021 (auf Dispositiv-Ziffer II ist nicht mehr einzugehen, vgl. vorne Erw. I/3.3). Danach
wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, ab sofort nicht mehr Kühe im linken Stallabteil
zu halten, als Liegeboxen vor- handen sind (III), Medikamente mit abgelaufener
Verbrauchsfrist sachge- recht zu entsorgen (IV) sowie das Behandlungsjournal gemäss den
Vorga- ben zu führen (V). Der Beschwerdeführer wurde mithin nicht sanktioniert und es
wurden ihm keine neuen Pflichten auferlegt, sondern es wurde le- diglich der Appell an ihn
gerichtet, ab sofort in den genannten Bereichen die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Dies
lässt sich nicht beanstanden; die Rüge der Unverhältnismässigkeit ist unbegründet (vgl.
vorne Erw. 5.2).

E. 5.4
Nicht zu beanstanden ist schliesslich, dass die Kosten der vom Veterinär- dienst am 20.
Januar 2021 durchgeführten Kontrolle vollumfänglich dem Beschwerdeführer auferlegt
wurden (Dispositiv-Ziffer VII). Die Kostenerhe- bung stützt sich auf § 22 Abs. 2 lit. g der
Verordnung über den Vollzug der eidgenössischen Tierschutzgesetzgebung vom 7. Juni
1982 (VV TSchG; SAR 393.111) ("Die Gebühren des kantonalen Veterinärdienstes
betragen: […] Tierschutzkontrollen, die zu einer Beanstandung führen Fr. 50.-- bis
1'500.--"). Tatsächlich führte die Kontrolle zu Recht zu Beanstandungen (vgl. vorne Erw. 3
und 4), womit die Kostenauflage gerechtfertigt ist. Es ist nicht erkennbar und wird auch
nicht dargetan, inwiefern die festgesetzte Gebühr von Fr. 568.00 unrechtmässig wäre.



E. 6
Zu den weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers lässt sich Folgendes festhalten: - Es
gehört zum sogenannten Instanzenmodell des VRPG, dass grundsätzlich zunächst eine
verwaltungsinterne Beschwerdemög- lichkeit besteht und erst gegen den entsprechenden
Entscheid Ver- waltungsgerichtsbeschwerde möglich ist (vgl. insbesondere § 50 und § 54
VRPG). Hintergrund dieser Regelung ist die Idee, dass zu- nächst eine verwaltungsinterne
Überprüfung des erstinstanzlichen Entscheids (mit voller Kognition, vgl. § 52 VRPG)
erfolgen soll und erst nachher eine verwaltungsexterne, gerichtliche Instanz (mit ein-
geschränkter Kognition, vgl. § 55 VRPG) angerufen werden kann. Diese Lösung ist in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege weit verbreitet und nicht zu beanstanden (vgl.
Beschwerde, S. 3 f.). - Auf die pauschalen Vorwürfe gegen den Veterinärdienst bzw. gegen
eine Mitarbeitende desselben (Beschwerde, S. 5 ff.) ist nicht näher einzugehen, nachdem
der massgebende Sachverhalt erstellt ist und

- 13 - sich die rechtliche Beurteilung durch die Vorinstanzen nicht bean- standen lässt. Aus
denselben Gründen erübrigt es sich eine Ausei- nandersetzung mit der Ehesituation des
Beschwerdeführers (Be- schwerde, S. 5 ff.) sowie mit angeblichen Aussagen seiner
früheren Ehefrau (Beschwerde, S. 14). - Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss eine
Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend macht (Beschwerde, S. 9 f.), handelt es sich um
eine pauschale Behauptung. Konkrete Punkte, in denen sich die Vorinstanz nicht genügend
mit seiner Argumentation in der Ver- waltungsbeschwerde auseinandergesetzt hätte,
werden nicht sub- stanziiert dargetan. Auf die Rüge der Verletzung des rechtlichen Ge- hörs
ist daher nicht näher einzugehen.

E. 7
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, so- weit darauf
eingetreten werden darf. III.
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